
Neue Justiz 10/79 451

, digungsgrund ist die andauernde Wirtschaftskrise, die u. a. 
dazu geführt hat, daß die Unternehmen eine Senkung vor 
allem unproduktiver Lohn- und Personalkosten,anstreben 
sowie um eine leistungsfähige Belegschaft bemüht sind. 
Diese Zielsetzungen scheinen sich leichter durch den Aus
spruch einer personenbedingten als einer betriebsbeding
ten Kündigung erreichen zu lassen, da eine Auswahl nach 
sozialen Gesichtspunkten insoweit gesetzlich nicht vorge
schrieben ist.“9

Eine Kündigung aus betrieblichen Gründen (Absatz
schwierigkeiten, Rohstoffmangel, Stillegung einzelner Ab
teilungen, Betriebseinschränkungen usw.) muß bei der 
Auswahl desjenigen, dem gekündigt wird, soziale Gesichts
punkte (Lebensalter, Dauer der Beschäftigung, Kinderzahl 
usw.) berücksichtigen. Bei einer solchen Kündigung hat 
der Werktätige noch ein Recht, Einwände zu machen — er 
muß dann aber darlegen und beweisen, welchem ande
ren Werktätigen an seiner Statt hätte gekündigt werden 
können.

Diese „lästigen“ Erörterungen fallen bei der personen
bedingten Kündigung weg: Wenn der Werktätige also 
nicht mehr optimal ausbeutbar ist, wird er auf die ein
fachste Art abgeschoben und muß sich obendrein noch 
bescheinigen lassen, daß er an diesem Zustand selbst schul
dig ist.

In einer Reihe von Einzelentscheidungen hat das Bun
desarbeitsgericht inzwischen zu diesen Fragen Stellung ge
nommen. Die Entscheidungen sind aber teilweise derart 
widersprüchlich, daß die Rechtslage für die Werktätigen 
absolut unüberschaubar geworden ist. Popp charakterisiert 
die Lage wie folgt: „Der legislatorische Verzicht auf eine 
nähere gesetzliche Regelung, unter welchen Voraussetzun
gen eine Kündigung wegen Krankheit des Arbeitnehmers 
sozial gerechfertigt ist, ... erhöht ... das Prozeßrisiko für 
beide Parteien da die Gerichtsentscheidung schwerer vor
hersehbar wird. Das grundsätzliche Dilemma von Einzel
fallgerechtigkeit und Rechtssicherheit wird also im Kündi
gungsschutzprozeß in besonderer Weise offenbar, ohne 
daß es auf Kündigungen wegen Krankheit beschränkt 
ist.“10

Diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht interessant. 
Zunächst wird also überhaupt nicht in Frage gestellt, ob 
es nicht schon vom Grundsatz her unsozial ist, während 
und wegen der Krankheit des Werktätigen zu kündigen. 
Dann ist doch wohl auch festzustellen, welche der Prozeß
parteien das „Prozeßrisiko“ leichter verschmerzen kann; 
für den Werktätigen heißt es nichts anderes, als daß zur 
sozialen Unsicherheit die Rechtsunsicherheit hinzutritt, von 
der langen Dauer der Kündigungsprozesse gar nicht erst 
zu reden.11

Im Zusammenhang mit arbeitsgerichtlichen Prozessen 
gegen die genannten Kündigungen wird den Werktätigen 
zudem noch zugemutet, ihren behandelnden Arzt von der 
ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden. Es werden also 
weitergehende Persönlichkeitsrechte des Werktätigen in 
Frage gestellt und das Arzt-Patient-Verhältnis belastet. 
Es ergibt sich für den Arbeiter in der BRD in aller Deut
lichkeit die Frage, ob und inwieweit er sich noch in ärzt- 

\ liehe Behandlung begeben kann, ohne damit rechnen zu 
müssen, daß dies einmal Ausgangspunkt für eine Kündi
gung sein kann. Sollte sich der Werktätige weigern, den 
Arzt von der Schweigepflicht zu befreien oder sich einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, „ohne daß er 
hierfür schutzwürdige Interessen dartun kann, so unter
liegt dies Verhalten der freien Würdigung des Gerichts, 
das sich insoweit an den Grundsätzen der Beweisvereite
lung orientieren und die Wiederholungsgefahr bejahen 
wird“.12 Am Ende kann der Werktätige wählen, ob die 
Kündigung für „gerechtfertigt“ gehalten wird, w e i l  sein 
Arzt ausgesagt hat oder weil dieser — wegen der Schweiger
pflicht — n i c h t  ausgesagt hat. Das Ergebnis bleibt für ihn 
das gleiche. 1 2 3 4
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Der Herstatt-Prozeß — ein Millionending
Mit einem Urteil vom 12. Juli 1979 (III ZR 154/77) hat der
3. Zivilsenat des BRD-Bundesgerichtshofs in Karlsruhe 
Rauch in den Nebel geblasen, der seit Monaten über dem 
sog. Herstatt-Prozeß liegt. In diesem „umfangreichsten 
Wirtschaftsstrafverfahren der deutschen Rechtsgeschichte“
— wie in der BRD-Presse zu lesen ist — wird seit dem 
23. März 1979 vor der 16. Großen Strafkammer des Kölner 
Landgerichts gegen acht Börsenjobber und Bankiers ver
handelt, denen die Anklage vorwirft, durch manipulierte 
Devisengeschäfte und Bilanzfälschungen Sparkassen und 
Tausende von Kleinsparern um etliche Millionen DM be
trogen zu haben. Aus Geschäften mit dem heftigen Kurs
schwankungen unterliegenden US-Dollar war das Kölner 
Bankhaus Herstatt mit einem Fehlbestand von 1,2 Mrd. 
DM hervorgegangen, während nur 77 Mill. DM haftendes 
Eigenkapital der Bank zur Verfügung stand. Bevor im 
Juni 1974 die Herstatt-Bank von der staatlichen Banken
aufsicht geschlossen wurde, hoben eingeweihte Bankiers 
schnell noch Millionenbeträge ab, während ahnungslose 
Kleinsparer weiterhin Gelder einzahlten.
- Nun sollen die Kölner Richter und Staatsanwälte her
ausfinden, wer zur Verantwortung zu ziehen sei. Die hoch- 
dotierten Verteidiger — 27 an der Zahl —, die sich die 
Leute von Bank und Börse leisten können, machen ihnen 
diese Aufgabe nicht leicht. Verfahrensrechtliche Fragen 
aller Art beschäftigen das Gericht: seine eigene Zuständig
keit, die angefochten worden war, die Verhandlungsfä
higkeit der Angeklagten, die Befugnisse der Verteidigung 
usw. usf. „Fast in jeder Woche, die der Herstatt-Prozeß 
bis jetzt dauerte, drohte das Verfahren zu platzen. Über 
das Gericht regneten serienweise Befangenheitsanträge 
nieder ...“, schrieb das BRD-Blatt „Wirtschaftswoche“ 
vom 2. Juli 1979. Es registrierte, daß jeder Prozeßtag rd. 
20 000 DM kostet und bisher schon fast eine halbe Mil
lion DM an Prozeßkosten zu Buche stehen.

Dabei ist das Landgericht noch gar nicht zur Sache 
selbst gekommen: „Der Prozeß drehte sich vorwiegend um 
den Gesundheitszustand des für verhandlungsunfähig er
klärten ehemaligen Herstatt-Chefdevisenhändlers Dany 
Dattel sowie um die-Herzkrankheit und das Übergewicht 
des Hauptangeklagten Iwan D. Herstatt. Das Gericht meint, 
er esse zu üppig, um sich dadurch ebenfalls verhandlungs
unfähig zu machen. Herstatt wiegt inzwischen 255 Pfund. 
Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit dauert ein Ver
handlungstag in Köln auch nur drei Stunden. Die voraus
sichtliche Dauer des Verfahrens ist, bei ursprünglich vom 
Gericht geplanten 18 Monaten, daher nicht mehr kalku
lierbar“, so die „Wirtschaftswoche“. Zumal wie gesagt, das 
Gericht den Berg- von 25 Bänden Hauptakten und rd. 
25 000 EDV-Bankunterlagen überhaupt erst noch erklim
men muß und sechs Sachverständige und 260 Zeugen auf 
ihre Vernehmung warten.

Auch sonst ist an diesem Weiße-Kragen-Täter-Fall 
manches bemerkenswert: beispielsweise, daß der Prozeß 
erst fast fünf Jahre nach dem betrügerischen Bankenkrach 
eröffnet wurde, daß die Beschuldigten erst zwei Jahre nach 
Schließung der Bank, nämlich im August 1976, verhaftet 
wurden, daß sie überhaupt nur kurze Zeit in Untersu
chungshaft saßen und teils aus gesundheitlichen Gründen, 
teils gegen Kaution — zwischen 250 000 und 2 Mill. DM — 
entlassen wurden. Der Hauptangeklagte Iwan D. Herstatt, 
dem eine Privatklinik bescheinigte, daß „jede Art von 
Belastung für ihn tödlich“ sein könne, hüllt sich in beharr
liches Schweigen und verständigt sich mit seinen Vertei
digern nur darüber, in welchem der teuersten Restaurants 
man speisen werde.

Was hat nun der Bundesgerichtshof' mit dem Kölner 
Strafverfahren zu tun ?
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